
05. März 2025

Balkonnutzung: 9 verbotene Aktionen,
die Mieter kennen müssen!

Erfahren Sie am 5. März 2025, welche 9 Dinge auf dem
Balkon verboten sind, um Konflikte mit Nachbarn zu

vermeiden.

Essen, Deutschland - Die Nutzung von Balkonen ist ein
beliebtes und oft unentbehrliches Merkmal einer Mietwohnung.
Allerdings gibt es zahlreiche Regeln und Bestimmungen zu
beachten, um Konflikte zu vermeiden und das harmonische
Zusammenleben mit Nachbarn zu gewährleisten. Focus hebt
hervor, dass der Balkon zwar zur Mietwohnung gehört und
genutzt werden darf, jedoch nicht nach Belieben, sondern im
Rahmen der geltenden Vorschriften.

Zu den grundlegenden Regeln zählen unter anderem die
Einhaltung der Nachtruhe. Ab 22 Uhr ist es untersagt, laute
Aktivitäten auf dem Balkon durchzuführen. Das gilt besonders
für nächtliche Grillpartys oder Musikveranstaltungen. 
Mietrecht.org berichtet von einem Urteil des LG Essen, wonach
wiederholte Verstöße gegen ein Grillverbot zur fristlosen
Kündigung des Mietverhältnisses führen können.

Was ist erlaubt und was nicht?

Pflanzen dürfen auf dem Balkon stehen, jedoch ist darauf zu
achten, dass sie weder die Nachbarn noch die Fassade des
Gebäudes beeinträchtigen. Rankende Pflanzen sind
problematisch, wenn sie die Gebäudestruktur angreifen.
Besonders erwähnenswert ist, dass der Anbau von illegalen
Drogenpflanzen sogar zur fristlosen Kündigung führen kann. 

https://www.focus.de/wissen/natur/tipps-fuer-mieter-9-dinge-die-sie-auf-ihrem-balkon-nicht-tun-duerfen_f6d4edca-02ea-400d-a782-e10f179036d0.html
https://www.mietrecht.org/mietvertrag/balkonnutzung/


Immobilien24 ergänzt, dass die Wahl der Pflanzen im
Wesentlichen frei ist, solange sie die Fassade nicht beschädigen.

Das Grillen auf dem Balkon ist oft im Mietvertrag untersagt,
insbesondere die Nutzung von Holzkohlegrills. Elektrogrills
hingegen sind in der Regel akzeptiert, solange dies nicht in der
Hausordnung anders geregelt ist. Diese Regelung muss stets auf
die spezifischen Vorgaben in Mietvertrag oder Hausordnung
abgestimmt sein.

Nacktheit auf dem Balkon kann ebenfalls zu Konflikten führen,
insbesondere wenn Nachbarn sich gestört fühlen. Dies kann
nicht nur zu Abmahnungen führen, sondern möglicherweise
auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Geschäftsführung und Abendgestaltung im Freien sollten stets
unter dem Aspekt des guten Nachbarschaftsverhältnisses
erfolgen.

Rechtliche Fragestellungen

Ein zentraler Punkt in der Balkonnutzung ist der Einfluss auf die
Nachbarn. Vermieter haben das Recht, das Mietverhältnis zu
kündigen, wenn es zu vertragswidriger Nutzung des Balkons
kommt. Beispielsweise entschied das AG Nürnberg, dass
regelmäßiges Taubenfüttern trotz Abmahnung eine erhebliche
Verletzung des Hausfriedens darstellt, was auch zur fristlosen
Kündigung führen kann.

Nachbarn haben die Möglichkeit, ihre Rechte gemäß dem BGB
durchzusetzen. So können sie Unterlassung oder auch
Beseitigung bestimmter Handlungen verlangen, die sie stören.
Auch die Minderung der Miete ist ein rechtliches Mittel, wenn die
Gebrauchstauglichkeit der eigenen Wohnung durch die
Balkonnutzung eines Mieters erheblich beeinträchtigt wird.
Behauptungen über die Störung durch Rauch beispielsweise
können auch gerichtlich verhandelt werden, was durch
verschiedene Gerichtsurteile untermauert wird.

https://www.immobilien24.de/tipps-fuer-vermieter/mietrecht-balkon/


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzung von
Balkonen eine zentrale Rolle im Mietrecht spielt. Die
Verantwortlichkeit liegt sowohl bei den Mietern als auch bei den
Vermietern, um ein konfliktfreies Miteinander zu garantieren. Bei
Unsicherheiten sollten Mieter deshalb stets ihren Mietvertrag
konsultieren oder sich an ihren Vermieter wenden.
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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